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Text 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt; 

 2. Reisedokument: ein Reisepass, Passersatz oder ein sonstiges durch Bundesgesetz, Verordnung 
oder auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen für Reisen anerkanntes Dokument; 
ausländische Reisedokumente genießen den strafrechtlichen Schutz inländischer öffentlicher 
Urkunden nach §§ 224, 224a, 227 Abs. 1 und 231 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. 
Nr. 60/1974; 

 3. ein Reisedokument gültig: wenn es von einem hiezu berechtigten Völkerrechtssubjekt ausgestellt 
wurde, die Identität des Inhabers zweifelsfrei wiedergibt, zeitlich gültig ist und sein 
Geltungsbereich die Republik Österreich umfasst; außer bei Konventionsreisepässen und 
Reisedokumenten, die für Staatenlose oder für Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit 
ausgestellt werden, muss auch die Staatsangehörigkeit des Inhabers zweifelsfrei wiedergegeben 
werden; die Anbringung von Zusatzblättern im Reisedokument muss bescheinigt sein; 

 4. EWR-Bürger: ein Fremder, der Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist; 

 5. Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des Vertrages über die Europäische Union in der 
Fassung BGBl. III Nr. 85/1999, geändert durch BGBl. III Nr. 4/2003 und BGBl. III Nr. 54/2004, 
ist; 
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 6. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder Schweizer Bürger ist; 

 7. eine bloß vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, die innerhalb von zwölf 
Monaten nicht länger als sechs Monate ausgeübt wird, wenn ein Wohnsitz im Drittstaat aufrecht 
erhalten wird, der weiterhin den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet, und es sich um keinen 
Fall der Pflichtversicherung des § 2 im Sinne des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
(GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, handelt; 

 8. eine bloß vorübergehende unselbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, bei der eine 
Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), 
BGBl. Nr. 218/1975, mit einer sechs Monate nicht übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder 
innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
auf Grund einer Ausnahme nach § 1 Abs. 2 bis 4 AuslBG ausgeübt wird; 

 9. Familienangehöriger: wer Ehegatte oder minderjähriges lediges Kind, einschließlich Adoptiv- 
oder Stiefkind, ist (Kernfamilie); dies gilt weiters auch für eingetragene Partner; Ehegatten und 
eingetragene Partner müssen das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits 
vollendet haben; lebt im Fall einer Mehrfachehe bereits ein Ehegatte gemeinsam mit dem 
Zusammenführenden im Bundesgebiet, so sind die weiteren Ehegatten keine 
anspruchsberechtigten Familienangehörigen zur Erlangung eines Aufenthaltstitels; 

 10. Zusammenführender: ein Drittstaatsangehöriger, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält 
oder von dem ein Recht im Sinne dieses Bundesgesetzes abgeleitet wird; 

 11. Verlängerungsantrag: der Antrag auf Verlängerung des gleichen oder Erteilung eines anderen 
Aufenthaltstitels (§ 24) nach diesem Bundesgesetz; 

 12. Zweckänderungsantrag: der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels mit anderem 
Zweckumfang während der Geltung eines Aufenthaltstitels (§ 26); 

 13. Erstantrag: der Antrag, der nicht Verlängerungs- oder Zweckänderungsantrag (Z 11 und 12) ist; 

 14. unionsrechtliches Aufenthaltsrecht: das auf Grund der Freizügigkeitsrichtlinie gewährte Recht 
eines EWR-Bürgers und seiner Angehörigen sich im Bundesgebiet für mehr als drei Monate oder 
auf Dauer aufzuhalten; 

 15. Haftungserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem inländischen Gericht 
beglaubigte Erklärung Dritter mit mindestens fünfjähriger Gültigkeitsdauer, dass sie für die 
Erfordernisse einer Unterkunft und entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für den 
Ersatz jener Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft bei der Durchsetzung einer 
Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, einer Zurückschiebung, 
der Vollziehung der Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie aus 
dem Titel der Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen, 
und die Leistungsfähigkeit des Dritten zum Tragen der Kosten zum Zeitpunkt der Erklärung 
nachgewiesen wird; 

 16. Berufsvertretungsbehörde: eine mit konsularischen Aufgaben und der berufsmäßigen Vertretung 
Österreichs im Ausland betraute Behörde; 

 17. unbegleiteter Minderjähriger: Ein minderjähriger Fremder, der sich nicht in Begleitung eines für 
ihn gesetzlich verantwortlichen Volljährigen befindet; 

(Anm.: Z 18 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 19. Freizügigkeitsrichtlinie: die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 77 in der 
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 229 vom 29.06.2004 S. 35; 

 20. Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz: das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 6 und BGBl. III 
Nr. 133/2002; 

 21. DSGVO: die Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der 
geltenden Fassung; 
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 22. Unions- oder multilaterale Programme mit Mobilitätsmaßnahmen: von der Europäischen Union 
oder der Republik Österreich finanzierte Programme, die die Mobilität von 
Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union oder in Österreich fördern. 

(2) Niederlassung ist der tatsächliche oder zukünftig beabsichtigte Aufenthalt im Bundesgebiet zum 
Zweck 

 1. der Begründung eines Wohnsitzes, der länger als sechs Monate im Jahr tatsächlich besteht; 

 2. der Begründung eines Mittelpunktes der Lebensinteressen oder 

 3. der Aufnahme einer nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit. 

(3) Der rechtmäßige Aufenthalt eines Fremden auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 
Z 12) gilt nicht als Niederlassung im Sinne des Abs. 2. 

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. die Minderjährigkeit nach den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(ABGB), JGS Nr. 946/1811; 

 2. die Annahme an Kindesstatt, in deren Folge eine Aufenthaltsberechtigung nach diesem 
Bundesgesetz erteilt werden soll, ausschließlich nach den Bestimmungen des österreichischen 
Rechts und 

 3. ein Unterhaltsanspruch zum Nachweis der Unterhaltsmittel nicht nur nach dessen 
Rechtgrundlage, sondern auch nach der tatsächlichen Höhe und der tatsächlichen Leistung 

zu beurteilen. 

(5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: Lichtbilder, 
Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale und die Unterschrift. 

(6) Für einen Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels ist die Vorlage nur 
jeweils einer Haftungserklärung (Abs. 1 Z 15) zulässig. Treten mehrere Personen als Verpflichtete in 
einer Erklärung auf, dann haftet jeder von ihnen für den vollen Haftungsbetrag zur ungeteilten Hand. 

(7) Kurzfristige Inlands- und Auslandsaufenthalte, insbesondere zu Besuchszwecken, unterbrechen 
nicht die anspruchsbegründende oder anspruchsbeendende Dauer eines Aufenthalts oder einer 
Niederlassung. Gleiches gilt für den Fall, dass der Fremde das Bundesgebiet in Folge einer nachträglich 
behobenen Entscheidung nach dem FPG verlassen hat. 
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